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Gemäß den gesetzlichen Grundla-
gen wird die Mittelverwendung, 
d.h. die Verwendung der Gelder im 
Sportverein, als wesentliches Merk-
mal der Selbstlosigkeit im Gemein-
nützigkeitsrecht gefordert. Danach 
dürfen gemeinnützige Sportvereine 
ihre Mittel ausschließlich, d.h. „nur“, 
für satzungsmäßige gemeinnützige 
Zwecke verwenden. Daneben sind 
die Mittel grundsätzlich auch „zeit-
nah“ zu verwenden. Wird gegen das 
Gebot der Mittelverwendung von 
einem gemeinnützigen Sportverein 
verstoßen, kann diese Tatsache zur 
Aberkennung der Gemeinnützigkeit 
führen. Sämtliche Steuervorteile, 
die im Zusammenhang mit dem Ge-
meinnützigkeitsstatus stehen, kom-
men dann nicht mehr in Betracht. 
Mittel, die einem gemeinnützigen 
Sportverein im Laufe eines Veran-
lagungszeitraumes (Kalenderjahr 
oder abweichendes Wirtschafts-
jahr) zugeflossen sind, müssen von 
diesem grundsätzlich zeitnah für die 
satzungsmäßigen steuerbegüns-
tigten Zwecke verwendet werden.  
Dabei bedeutet zeitnah, die Ver-
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wendung der Mittel bis spätestens 
in den auf den Zufluss folgenden 
zwei Kalender- oder Wirtschafts-
jahren für die steuerbegünstigten 
Zwecke. Sofern Mittel nicht schon 
im Jahr des Zuflusses für steuerbe-
günstigte Zwecke verwendet oder 
zulässigerweise dem Vermögen zu-
geführt werden, muss ihre Verwen-
dung durch eine Nebenrechnung 
nachgewiesen werden. Es sind nicht 
nur die Einnahmen und Ausgaben 
festzuhalten, sondern auch wie und 
wann die vereinnahmten Mittel ver-
ausgabt wurden. Über den Inhalt 
und der Form einer solchen Mittel-
verwendungsrechnung macht das 
Gesetz keine Angaben. Im Zusam-
menhang mit dem Grundsatz der 
zeitnahen bzw. satzungsgemäßen 
Mittelverwendung haben sich viele 
Ausnahmefälle entwickelt. Ein Aus-
nahmetatbestand der zeitnahen 
Mittelverwendung ist die Rückla-
genbildung. Die steuerliche Rückla-
genbildung ist gesetzlich geregelt. 
Damit Rücklagen anerkannt sind, 
müssen diese in der Steuererklä-
rung mit eingetragen werden. 

Für gemeinnützige Sportvereine 
besteht die Möglichkeit Rücklagen 
zu bilden. Beispielsweise kann ein 
gemeinnütziger Sportverein eine 
Rücklage bilden, die einem be-
stimmten gemeinnützigen Projekt 
zuzuordnen ist und welches in der 
Zukunft durchgeführt werden soll. 
Für dieses Projekt kann der Verein 
Mittel zurücklegen. Sofern das Pro-
jekt nicht durchgeführt wird, ist die 
Rücklage wieder aufzulösen. Des 
Weiteren besteht die Möglichkeit 
die sogenannte „freie Rücklage“ zu 
bilden. Die Berechnung erfolgt auf 
Grundlage der gesetzlichen Vor-
schriften (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 Abgaben-
ordnung). Die freie Rücklage unter-
liegt ebenfalls nicht der zeitnahen 
Mittelverwendung, d.h. die Gelder 
die der freien Rücklage zugeführt 
worden sind, müssen vom Sportver-
ein nicht innerhalb der zwei bis drei 
Jahren ausgebeben werden. 
Die Möglichkeiten der Bildung aller 
möglichen Rücklagen sind in der fol-
genden Übersicht dargestellt:
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Rücklagen

Zwei gebundende Rücklagen
1. bestimmte Vorhaben (konkre-

te Zeitvorstellung/Glaubhaft-
machung)

2. Betriebsmittelrücklage (perioden-
wiederkehrende Ausgaben) 

3. Wiederbeschaffungsrücklage

Sonstige Rücklagen
AEAO zu § 55 (1) Nr. 1, Tz. 3

Rücklagen in der Vermögens-
verwaltung
konkrete Reparatur- oder Erhaltungs-
maßnahmen

Rücklagen im steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
konkreter Anlass und wirtschaftlich 
begründet

Rücklagen zum Erhalt der Beteili-
gungsquote

Freie Rücklagen
1. 1/3 des Überschusses aus der Ver-

mögensverwaltung
2. 10% der zeitnah zu verwendenden 

Mittel 

Neu: Nachholung in den zwei folgen-
den Jahren möglich



Vereine und Steuern
Vortrag und Workshops zu Sponsoring - Spenden -  
Gemeinnützigkeit - Ehrenamtspauschale -  
Einnahmenüberschussrechnung

14. November, 18.00 Uhr, Landessportschule,
Wirbacher Straße 10, 07422 Bad Blankenburg

WANN 
und 
WO

Finanzministerin Heike Taubert und 
der Präsident des Thüringer Fußball-Verbandes 
Dr. Wolfhardt Tomaschewski laden Sie herzlich ein.

Anmeldung unter: info@tfv-erfurt.de

Gemeiname Veranstaltung der Thüringer Finanzverwaltung und des Thüringer Fußball-Verbandes



POWERPLAY UND TIPP DER WOCHE 
OHNE WETTSCHEIN AN DER KASSE SPIELEN.

FÜR DEN SCHNELLEN
ABSCHLUSS.

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. 
BZgA-Beratungstelefon Glücksspielsucht: 0800 137 27 00
Infos unter spielen-mit-verantwortung.de · lotto-thueringen.de

Maximaler Verlust sind der Wetteinsatz und die Bearbeitungsgebühr.


